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(57) Zusammenfassung: Das erfindungsgemäße Verfahren
zur Ausgabe eines Verbrauchsmittels aus einer Spende-
vorrichtung umfasst grundsätzlich die folgenden Schritte:
Das Betätigen einer Aktivierungseinheit durch einen Nut-
zer, das Freischalten einer Ausgabe des Verbrauchsmittels,
das Messen einer Anzahl von Aktivierungen sowie das Mes-
sen einer Dauer einer ununterbrochenen Ausgabezeit. Er-
findungsgemäß wird die Ausgabe eines Verbrauchsmittels
an den Nutzer dann gesperrt, falls mindestens eine der fol-
genden Sperrbedingungen (196) erfüllt ist. Die erste Sperr-
bedingung (196) ist dann erfüllt, falls eine gemessene Dauer
einer ununterbrochenen Ausgabezeit tmux gleich oder größer
ist als eine vorgegebene maximale ununterbrochene Ausga-
bezeit Tmux (tmux ≥ Tmux). Die zweite Sperrbedingung (196)
ist erfüllt, falls die gemessene Anzahl von Aktivierungen n
gleich oder größer ist als eine vorgegebene maximale An-
zahl von Aktivierungen nmux (n ≥ nmux).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Ausgabe eines Verbrauchsmittels sowie ei-
ne Spendevorrichtung, bei der die Ausgabe des Ver-
brauchsmittels nach dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren abläuft.

[0002] Spendevorrichtungen zur Ausgabe von Ver-
brauchsmitteln werden typischerweise zur Hygiene
benötigt, zum Beispiel als Handwaschmittel, Reini-
gungsmittel oder als Desinfektionsmittel. Besonders
häufige Anwendung haben Spendevorrichtungen in
WC-Kabinen, die täglich von einer großen Anzahl
von Nutzern frequentiert werden, wie beispielsweise
in Schienenfahrzeugen, im Luftverkehr oder in den
der Öffentlichkeit zugänglichen WC-Kabinen an Flug-
häfen, Bahnhöfen, Autobahnraststätten, Restaurants
etc. Als Verbrauchsmittel kommt dabei häufig Seife in
fester Form, in flüssiger Form oder als Schaum zum
Einsatz.

[0003] Die Dosierung der Ausgabemenge erfolgt üb-
licherweise durch eine manuelle Aktivierung einer
Aktivierungseinheit an der Spendevorrichtung. Bei-
spielsweise kann eine Aktivierung durch Schwenken
eines Betätigungshebels, durch Drücken eines Knop-
fes oder Drückers oder durch Drehen an einer Betäti-
gungseinheit erfolgen. Alternativ kann die Aktivierung
der Ausgabe auch durch eine optische Einrichtung,
zum Beispiel mittels eines Sensors, erfolgen, so dass
der Vorgang der Aktivierung kontaktlos abläuft. Bei
jeder Aktivierung wird eine Pump- und Dosiereinheit
angesteuert, die das Verbrauchsmittel über eine Aus-
gabestelle zum Nutzer befördert. Die ausgegebene
Menge wird alleine durch den Nutzer bestimmt. Un-
verhältnismäßig häufige, missbräuchliche oder un-
gewollte Aktivierungen werden bisher nicht wirksam
verhindert. Negative Konsequenzen sind der daraus
folgende erhöhte Verbrauch des Verbrauchsmittels,
das missbräuchliche Entwenden des Verbrauchsmit-
tels sowie die Verschmutzung der Räumlichkeiten.
Die Folge sind daher unangemessene Betriebs-, Rei-
nigungs- und Wartungskosten. Zudem kann dadurch
der Komfort anderer Nutzer gemindert werden.

[0004] Die Aufgabe besteht daher darin, ein Verfah-
ren zu entwickeln, dass eine missbräuchliche Bedie-
nung eines Nutzers der Spendevorrichtung verhin-
dert.

[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Aus-
gabe eines Verbrauchsmittels aus einer Spendevor-
richtung umfasst grundsätzlich die folgenden Schrit-
te. Das Betätigen einer Aktivierungseinheit durch ei-
nen Nutzer, das Freischalten einer Ausgabe des Ver-
brauchsmittels, das Messen einer Anzahl von Akti-
vierungen sowie das Messen einer Dauer einer un-
unterbrochenen Ausgabezeit. Erfindungsgemäß wird
die Ausgabe eines Verbrauchsmittels an den Nutzer

dann gesperrt, falls mindestens eine der folgenden
Sperrbedingungen erfüllt ist. Die erste Sperrbedin-
gung ist dann erfüllt, falls eine gemessene Dauer ei-
ner ununterbrochenen Ausgabezeit tmux gleich oder
größer ist als eine vorgegebene maximale ununter-
brochene Ausgabezeit Tmux (tmux ≥ Tmux). Die zwei-
te Sperrbedingung ist erfüllt, falls die gemessene An-
zahl von Aktivierungen n gleich oder größer ist als ei-
ne vorgegebene maximale Anzahl von Aktivierungen
nmux (n ≥ nmux).

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren hat den
Vorteil, dass die Ausgabezeit sowie die Anzahl der
Aktivierungen kontrolliert und auf ein anwendungsge-
rechtes Maß reduziert werden. Eine unangemessene
Nutzung wird dabei mit einer Sperrung der Ausgabe
des Verbrauchsmittels belegt, wodurch eine Verhin-
derung von missbräuchlicher Bedienung erzielt wird.
Bei der Messung der Zahl der Aktivierungen kann
vorzugsweise ein vorgegebenes Zeitintervall festge-
legt werden, in dem die Anzahl der Aktivierungen n
des Nutzers bestimmt wird und mit der maximalen
Anzahl der Aktivierungen nmux bezogen auf dieses
Zeitintervall verglichen wird. Alternativ kann auch nur
eine der beiden Sperrbedingungen verwendet wer-
den. Bei Auswahl einer vorgegebenen maximalen un-
unterbrochenen Ausgabezeit Tmux als alleinige Ober-
schranke wird eine große Ausgabemenge des Ver-
brauchsmittels an einem Stück verhindert. Bei Aus-
wahl einer vorgegebenen maximalen Anzahl von Ak-
tivierungen nmux als alleinige Oberschranke wird da-
bei das zu häufige Aktivieren eines Nutzers verhin-
dert. Alternativ kann die Sperrung der Ausgabe auch
erst dann erfolgen, wenn sowohl die maximale An-
zahl von Aktivierungen nmux als auch die maxima-
le ununterbrochene Ausgabezeit Tmux erreicht bzw.
überschritten wird. Die in der Erfindung bevorzug-
te Strategie zur Verhinderung von missbräuchlicher
Bedienung wird daher dadurch erzielt, wenn als Kri-
terium zum Sperren verwendet wird, dass mindes-
tens eine der beiden Sperrbedingungen erfüllt sein
muss, wodurch ein maximaler Schutz entsteht und
ein einfaches Umgehen der Sperrung am effektivs-
ten vermieden wird. Das Verfahren mindert ferner die
Verschmutzung von Räumlichkeiten mit Verbrauchs-
mitteln und reduziert dadurch unangemessene Be-
triebs-, Reinigungs- und Wartungskosten.

[0007] Vorzugsweise wird die Sperrung aufgeho-
ben, falls eine gemessene Sperrzeit der Ausgabe tnop
gleich oder größer ist als eine vorgegebene Sperr-
zeit der Ausgabe Tnop (tnop ≥ Tnop). Der Vorteil ist,
dass dadurch ein Nutzer nicht dauerhaft gesperrt wird
und der Nutzer nach Ablauf der Sperrzeit der Aus-
gabe wieder ein Freischalten zur Ausgabe des Ver-
brauchsmittels erzielen kann. Dadurch wird ein mög-
licher Beaufsichtigungsaufwand zur Wiederinbetrieb-
nahme im Sperrfall vermieden.
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[0008] Dem Verfahren zur Ausgabe eines Ver-
brauchsmittels kann zusätzlich zu den obigen Sperr-
bedingungen eine weitere Bedingung auferlegt wer-
den. Die Ausgabe des Verbrauchsmittels kann vor-
zugsweise nur dann gesperrt werden, falls zu den
Sperrbedingungen zusätzlich eine gemessene Dau-
er einer Aktivierung tmin gleich oder größer ist als ei-
ne minimale Dauer einer Aktivierung Tmin (tmin ≥ Tmin).
Da eine zu kurze Aktivierung des Nutzers auf Grund
von Systemträgheit nicht zu einer effektiven Ausgabe
des Verbrauchsmittels führen kann, stellt diese Be-
dingung sicher, dass eine Aktivierung des Nutzers
auch zu einer effektiven Ausgabe des Verbrauchsmit-
tels geführt hat.

[0009] Insbesondere verhindert dieses Zusatzkriteri-
um vorteilhafterweise den Sonderfall, dass ein Nutzer
häufig aktiviert und dabei die maximale Anzahl von
Aktivierungen nmux überschreitet, das heißt dabei die
Sperrbedingung erfüllen würde, ohne dabei das Ver-
brauchsmittel je erhalten zu haben.

[0010] Ferner kann das Verfahren vor der Freischal-
tung zur Ausgabe eines Verbrauchsmittels mit einer
Vorbedingung ausgestattet werden. Diese beinhaltet,
dass die Freischaltung nur dann erfolgen kann, falls
eine gemessene Dauer für eine ununterbrochene Ak-
tivierung tmua gleich oder größer ist als eine vorgege-
bene Mindestdauer einer ununterbrochenen Aktivie-
rung Tmua (tmua ≥ Tmua). Der Vorteil dieser zusätzli-
chen Bedingung ist, dass eine unbeabsichtigte kurze
Aktivierung wie beispielsweise durch ein Insekt nicht
zu einer in einem solchen Fall unerwünschten Aus-
gabe des Verbrauchsmittels führt.

[0011] Ferner kann während der Beendigung der
Freischaltung durch eine Nutzererkennung die Nut-
zeranwesenheit geprüft werden, wobei im Falle ei-
ner Erkennung die gemessene Sperrzeit der Ausga-
be tnop wieder auf null gesetzt wird. Eine Nutzerer-
kennung kann hierbei durch eine optische Überwa-
chungseinheit erfolgen, beispielsweise eine Kamera
oder eine Lichtschranke. Der Vorteil liegt darin, dass
eine Sperrung über eine längere Zeit als die vorgege-
bene Sperrzeit Tnop der Ausgabe erzielt werden kann.

[0012] Vorzugsweise wird die vorgegebene Sperr-
zeit der Ausgabe Tnop im Bereich von 1–100 s einge-
stellt.

[0013] Ferner liegen die vorgegebene maximale un-
unterbrochene Ausgabezeit Tmux im Bereich von 0,5–
5 s und/oder die vorgegebene maximale Zahl der Ak-
tivierungen nmux im Bereich von 3–10.

[0014] Vorteilhafterweise wird durch Freischaltung
der Ausgabe ein Antrieb für eine Pump- und Dosier-
einheit zur Ausgabe eines Verbrauchsmittels über
eine Ausgabestelle eingeschaltet und bei Sperrung
abgeschaltet. Besonders geeignet ist dieses Verfah-

ren, falls als Aktivierungseinheit ein Sensor verwen-
det wird, wodurch das Verfahren kontaktlos und voll-
automatisch abläuft.

[0015] Vorzugsweise kann als Aktivierungseinheit
eine mechanische Aktivierungseinheit bereitgestellt
werden, die bei Freischaltung eine kraftschlüssi-
ge Verbindung zwischen der mechanischen Aktivie-
rungseinheit und einer Pump- und Dosiereinheit zur
Ausgabe des Verbrauchsmittels herstellt und die bei
Sperrung wieder gelöst wird.

[0016] Vorzugsweise kann eine Aktivierungseinheit
als eine mechanische Aktivierungseinheit bereitge-
stellt werden, wobei bei Sperrung ein Blockieren der
mechanischen Aktivierungseinheit erfolgt.

[0017] Ferner betrifft die Erfindung eine Spendevor-
richtung zur Ausgabe eines Verbrauchsmittels. Die
Spendevorrichtung umfasst einen Behälter mit ei-
nem darin befindlichen Verbrauchsmittel, eine Ak-
tivierungseinheit für den Nutzer, eine Ausgabestel-
le, über die das Verbrauchsmittel abgegeben wird
sowie eine Pump- und Dosiereinheit, die das Ver-
brauchsmittel aus dem Behälter über die Ausgabe-
stelle zum Verbraucher befördert. Erfindungsgemäß
weist die Spendevorrichtung zur Ausgabe eines Ver-
brauchsmittels eine nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren verfahrende elektronische Auswertungs-
einheit auf, die zur Besteuerung der Pump- und Do-
siereinheit zur Verfügung gestellt wird. Die Vorteile
der erfindungsgemäßen Spendevorrichtung entspre-
chen den Vorteilen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens und können daher den Vorteilen des Verfah-
rens entnommen werden. Unter anderem wird dabei
durch die Begrenzung der Ausgabezeit eines Ver-
brauchsmittels sowie der Anzahl der Aktivierungen
der Verbrauch auf ein anwendungsgerechtes Maß re-
duziert. Eine solche Spendevorrichtung mindert fer-
ner die Verschmutzung von Räumlichkeiten, in de-
nen sie eingesetzt werden, und reduziert ferner un-
angemessene Betriebs-, Reinigungs- und Wartungs-
kosten.

[0018] Für die Spendevorrichtung zur Ausgabe ei-
nes Verbrauchsmittels kommt als Verbrauchsmittel
bevorzugt ein Reinigungsmittel, ein Handwaschmittel
oder ein Desinfektionsmittel zum Einsatz.

[0019] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher verständlich im Zusammenhang
mit der folgenden Beschreibung der Ausführungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen
näher erläutert werden. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine Spendevorrichtung mit Aktivie-
rungseinheit gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel des Standes der Technik,
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[0021] Fig. 2 eine Spendevorrichtung mit Aktivie-
rungseinheit gemäß einem zweiten Ausführungsbei-
spiel des Standes der Technik,

[0022] Fig. 3 eine Spendevorrichtung mit Aktivie-
rungseinheit gemäß einem dritten Ausführungsbei-
spiels des Standes der Technik,

[0023] Fig. 4 ein Ablaufdiagramm des erfindungsge-
mäßen Verfahrens,

[0024] Fig. 5 eine erfindungsgemäße Spendevor-
richtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel,

[0025] Fig. 6 eine erfindungsgemäße Spendevor-
richtung nach einem zweiten Ausführungsbeispiel.

[0026] In der Fig. 1 ist eine schematische Darstel-
lung einer Spendevorrichtung 1 des Standes der
Technik im Schnitt gezeigt. Die Spendevorrichtung
1 umfasst einen Behälter 2 mit einem darin befindli-
chen Verbrauchsmittel 3. Unterhalb des Behälters 2
angeordnet ist eine Pump- und Dosiereinheit 5, ei-
ne Ausgabestelle 7 sowie eine Aktivierungseinheit 9
zum Schwenken. Über die Aktivierungseinheit 9 be-
tätigt ein Nutzer durch Schwenken die Pump- und
Dosiereinheit 5, die daraufhin das Verbrauchsmittel 3
vom Behälter 2 über die Ausgabestelle 7 zum Nutzer
befördert.

[0027] In der Fig. 2 ist ebenfalls eine schematische
Darstellung einer Spendevorrichtung 1 des Standes
der Technik im Schnitt gezeigt. Gegenüber Fig. 1
wird eine Aktivierungseinheit 9 zum Drücken bereit-
gestellt, die bei Aktivierung auf eine Pump- und Do-
siereinheit 5 wirkt und analog zu Fig. 1 das Ver-
brauchsmittel 3 vom Behälter 2 über die Ausgabestel-
le 7 zum Nutzer befördert.

[0028] In der Fig. 3 ist ebenfalls eine schematische
Darstellung einer weiteren Ausführung einer Spende-
vorrichtung 1 des Standes der Technik im Schnitt ge-
zeigt. Gegenüber den Fig. 1 und Fig. 2 wird eine Ak-
tivierungseinheit 9 zum Drehen bereitgestellt, die bei
Aktivierung auf eine Pump- und Dosiereinheit 5 wirkt
und analog zu Fig. 1 und Fig. 2 das Verbrauchsmittel
3 vom Behälter 2 über die Ausgabestelle 7 zum Nut-
zer befördert.

[0029] Die Ausgabemenge des Verbrauchsmittels 3
bei allen drei Ausführungsbeispielen des Standes
der Technik wird alleine durch den Nutzer bestimmt.
Es erfolgt keinerlei Kontrolle über die entnomme-
ne Ausgabenmenge des Verbrauchsmittels 3. Daher
kann es beispielsweise zur Entwendung oder zu ei-
ner überhöhten Ausgabemenge des Verbrauchsmit-
tels 3 kommen. Negative Konsequenzen sind der dar-
aus folgende erhöhte Verbrauch, das Entwenden von
Verbrauchsmitteln 3 sowie die Verschmutzung der
Räumlichkeiten. Die Folge sind daher unangemesse-

ne Betriebs-, Reinigungs- und Wartungskosten. Fer-
ner kann der Komfort anderer Nutzer nachteilig ge-
mindert werden.

[0030] In der Fig. 4 wird ein Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Ausgabe
eines Verbrauchsmittels 3 anhand eines Ablaufdia-
gramms 100 dargestellt. Durch rechteckige Elemen-
te werden Operationen 104 dargestellt. Rauten sym-
bolisieren Entscheidungen 106 bezüglich einer binä-
ren Abfrage mit zwei Ausgängen, wobei ein positiver
Ausgang 107 mit J und ein negativer Ausgang 108 mit
N angezeigt werden. Positiver Ausgang 107 bedeu-
tet, dass die Antwort auf die Abfrage mit Ja beantwor-
tet wird. Negativer Ausgang 108 bedeutet, dass die
Abfrage mit Nein beantwortet wird. Wiederholt tritt ein
Element zur Nutzererkennung 130 auf, das die An-
wesenheit eines Nutzers prüft. In der Praxis kann ei-
ne Nutzererkennung 130 durch eine Überwachungs-
einheit 20 für den Aktivierungsbereich erfolgen, z.B.
durch eine Überwachung per Kamera oder durch ei-
ne Lichtschranke. Aber auch weitere Formen der Nut-
zererkennung 130 sind hier anwendbar, zum Beispiel
durch leichtes Drücken oder Berühren einer Aktivie-
rungseinheit 9.

[0031] Das Verfahren kann beispielhaft mit einem
Systemstart 110 beginnen. Es erfolgt eine Konfigura-
tion 150 der Betriebsparameter. Als Betriebsparame-
ter werden ein- oder bereitgestellt: eine maximale un-
unterbrochene Ausgabezeit Tmux, eine maximale An-
zahl von Aktivierungen nmux, optional eine minimale
Dauer einer Aktivierung Tmin, optional eine Mindest-
dauer einer ununterbrochenen Aktivierung Tmua und
optional eine Sperrzeit der Ausgabe Tnop.

[0032] Der Kern des Verfahrens besteht aus einer
Freischalt- und Prüfeinheit 190. In der Freischalt- und
Prüfeinheit 190 wird zunächst ein Element zur Mes-
sung von tmin, tmux und n 192 angesteuert, wobei tmin
der gemessenen Dauer einer Aktivierung, tmux der ge-
messenen Dauer einer ununterbrochenen Ausgabe-
zeit und n der gemessenen Anzahl der Aktivierungen
entspricht. Die Messung von tmin ist hierbei optional.
Zwischen der gemessenen Dauer einer Aktivierung
tmin und der ununterbrochenen Ausgabezeit tmux wird
unterschieden, da die Ausgabe gegenüber der Akti-
vierung beispielsweise durch Systemträgheit verzö-
gert geschehen kann, das heißt es gibt einen zeitli-
chen Offset zwischen den Messgrößen tmux und tmin.
Zum Start der Messungen von tmin, tmux und n 192 wird
eine Freischaltung 120 zur Ausgabe des Verbrauchs-
mittels 3 erwirkt, das heißt der Nutzer kann das Ver-
brauchsmittel 3 erhalten. Währenddessen wird das
Nutzerverhalten mittels einer Entscheidung für tmux
und n, die Sperrbedingung 196, überprüft, den Kern
des erfindungsgemäßen Verfahrens. Dabei wird ge-
prüft, ob n ≥ nmux oder ob tmux ≥ Tmux, sprich ob die
Anzahl der Aktivierungen n gleich oder größer ist als
die vorgegebene maximale Anzahl von Aktivierun-
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gen nmux oder ob die gemessene Ausgabezeit tmux
gleich oder größer ist als die vorgegebene maxima-
le Ausgabezeit Tmux oder beides. Nur bei Erfüllung
mindestens einer der beiden Abfragen, das heißt al-
so falls (n ≥ nmux) ⋁ (tmux ≥ Tmux), wobei ⋁ für die
nichtausschließende Disjunktion steht, wird der Nut-
zer gesperrt (Freischaltung 120 beendet). Alternativ
kann man auch statt einer maximalen ununterbro-
chenen Ausgabezeit auch eine maximale Dauer ei-
ner Aktivierung als Betriebsparameter verwenden, da
sich beide Zeiten nur durch einen Offset unterschei-
den. Ferner kann man auch alternativ die Zahl der
Aktivierung n innerhalb eines vorgegebenen Zeitin-
tervalls bestimmen und mit einer maximalen Anzahl
von Aktivierungen in diesem Zeitintervall vergleichen.
Alternativ kann auch nur eine der beiden Sperrbedin-
gungen verwendet werden. Bei Auswahl einer vor-
gegebenen maximalen ununterbrochenen Ausgabe-
zeit Tmux als alleinige Oberschranke wird eine gro-
ße Ausgabemenge des Verbrauchsmittels an einem
Stück verhindert. Bei Auswahl einer vorgegebenen
maximalen Anzahl von Aktivierungen nmux als allei-
nige Oberschranke wird dabei das zu häufige Akti-
vieren eines Nutzers verhindert. Alternativ kann die
Sperrung der Ausgabe auch erst dann erfolgen, wenn
sowohl die maximale Anzahl von Aktivierungen nmux
als auch die maximale ununterbrochene Ausgabezeit
Tmux erreicht bzw. überschritten wird. Die in der Er-
findung bevorzugte Strategie zur Verhinderung von
missbräuchlicher Bedienung wird daher dadurch er-
zielt, wenn als Kriterium zum Sperren verwendet wird,
dass mindestens eine der beiden Sperrbedingungen
196 erfüllt sein muss, wodurch ein maximaler Schutz
entsteht und ein einfaches Umgehen der Sperrung
am effektivsten vermieden wird. Optional kann vor
der Prüfung der Sperrbedingung 196 mittels einer
Entscheidung für tmin 194 die Abfrage tmin ≥ Tmin ge-
prüft werden, sprich ob die gemessene Dauer einer
Aktivierung tmin gleich oder größer ist als eine mini-
male Dauer einer Aktivierung Tmin. Dadurch wird der
Situation Rechnung getragen, dass es erst ab einer
gewissen Dauer einer Aktivierung durch Systemträg-
heit zu einer effektiven Ausgabe des Verbrauchsmit-
tels 3 an den Nutzer kommen kann. Dabei ist Tmin vor-
zugsweise gleich oder größer als der oben erwähn-
te zeitliche Offset zu wählen. In diesem Ausführungs-
beispiel wird nur bei Erfüllung der Entscheidung für
tmin 194, das heißt bei Überschreiten der Mindestdau-
er einer Aktivierung die oben beschriebene Prüfung
der Sperrbedingung 196 angesteuert.

[0033] Bei Erfüllung der Sperrbedingung 196 kann
eine Blockiereinheit 200 durchlaufen werden. Die
Blockiereinheit 200 besteht aus einer eine Messung
für tnop 202, eine gemessene Sperrzeit der Ausgabe
des Verbrauchsmittels 3. Im Folgenden wird durch
ein Entscheidung für tnop 204 geprüft, ob die gemes-
sene Sperrzeit der Ausgabe tnop gleich oder größer
ist als die vorgegebene Sperrzeit der Ausgabe Tnop,
sprich ob tnop ≥ Tnop. In diesem Fall kann das Ver-

fahren zyklisch beispielsweise an die Freischalt- und
Prüfeinheit 190 zurückgeführt werden und es kann
gemäß des Ablaufdiagramms 100 wieder zu einer
Freischaltung 120 zur Ausgabe des Verbrauchsmit-
tels 3 folgen. Bei noch nicht erreichter vorgegebener
Sperrzeit der Ausgabe kann optional eine Nutzerer-
kennung 130 angesteuert werden. Falls die Nutzerer-
kennung 130 dabei einen Nutzer erkennt, kann dann
die gemessene Sperrzeit der Ausgabe tnop wieder von
vorne gestartet werden, das heißt der Nutzer dadurch
effektiv länger gesperrt werden. Falls kein Nutzer er-
kannt wird, dann wird die gemessene Sperrzeit der
Ausgabe tnop weiterlaufen gelassen, bis die Sperrzeit
der Ausgabe Tnop erreicht bzw. überschritten ist. Die
zwischengeschaltete Nutzererkennung 130 kann da-
bei eine lange Blockierung eines Nutzers über die
Sperrzeit der Ausgabe Tnop hinaus ermöglichen.

[0034] Vor der Freischalt- und Prüfeinheit 190 kann
ferner eine Identifikationseinheit 180 angesteuert
werden. Die Identifikationseinheit 180 kann ein Ele-
ment zur Messung für tmua 182 umfassen, die Dau-
er für eine ununterbrochene Aktivierung. In einer fol-
genden Entscheidung für tmua 184 kann geprüft wer-
den, ob tmua ≥ Tmua, sprich ob die gemessene Zeit
tmua gleich oder größer ist als die vorgegebene Min-
destdauer einer ununterbrochenen Aktivierung Tmua.
Bei Erfüllung dieses Kriteriums wird entsprechend zu
der beschriebenen Freischalt- und Prüfeinheit 190
weitergeleitet, sonst wird die Entscheidung für tmua
184 erneut angesteuert. Durch die Verwendung der
beschriebenen Identifikationseinheit 180 kann einer
Fehlbedienung vorgebeugt werden, die zum Beispiel
durch ein kurzes Aktivieren eines Insekts ausgelöst
werden kann und zu einer unerwünschten Ausgabe
führen könnte.

[0035] Zusätzlich kann zwischen Konfiguration 150
und Identifikationseinheit 180 eine Initialisierung 160
erfolgen und/oder eine Nutzerwarteeinheit 170 an-
gesteuert werden. Die Initialisierung 160 ist hier bei-
spielhaft mittels eines Elements zur Nutzererkennung
130 ausgeführt. Nur bei negativem Ausgang, das
heißt bei Nichterkennung eines Nutzers kann fer-
ner zu einer Nutzerwarteeinheit 170 weitergeleitet,
sonst wird weiterhin die Initialisierung 160 angesteu-
ert. Typischerweise wird nach Einstellung der Para-
meter kein Nutzer erkannt, so dass die Initialisierung
160 nahezu verzögerungsfrei zu der Nutzerwarteein-
heit 170 weiterleitet. Eine solche Initialisierung 160
verhindert beispielsweise einen Beginn des Verfah-
rens, falls sich beispielsweise ein Schmutzfilm auf
der Überwachungseinheit 20 befindet und beispiel-
haft zu einer fehlerhaften Nutzererkennung 130 führt.
Die Nutzerwarteeinheit 170 umfasst beispielhaft eine
Nutzererkennung 130, die, sobald ein Nutzer erkannt
wird, zu der oben beschriebenen optionalen Identifi-
kationseinheit 180 oder der Freischalt- und Prüfein-
heit 190 weiterschaltet, ansonsten wird weiter gewar-
tet.
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[0036] Ein zyklisches Zurückführen des Verfahrens
von der Blockiereinheit 200 aus kann je nach Ausfüh-
rungsform an die Initialisierung 160, die Nutzerwar-
teeinheit 170, die Identifikationseinheit 180 oder die
Freischalt- und Prüfeinheit 190 erfolgen.

[0037] Das erfindungsgemäße Verfahren kontrolliert
vorteilhafterweise das Nutzerverhalten an der Spen-
devorrichtung 1. Das jedem Nutzer zustehende an-
wendergerechtes Maß an Verbrauchsmitteln 3 wird
dabei durch die maximale Anzahl von Aktivierun-
gen und eine maximale ununterbrochene Ausgabe-
zeit begrenzt, wobei bei Erreichen bzw. Überschrei-
ten mindestens einer dieser beiden Grenzwerte die
Ausgabe des Verbrauchsmittels blockiert wird. Da-
durch wird effektiv eine missbräuchliche Bedienung
eines Nutzers der Spendevorrichtung 1 erkannt und
als Folge die Nutzung gesperrt bzw. eingeschränkt.
Ferner können optional auch Fehlbedienungen er-
kannt oder berücksichtigt werden, dass zu kurze Ak-
tivierungen nicht notwendigerweise zu einer realen
Ausgabe des Verbrauchsmittels führen. Das Verfah-
ren mindert dadurch Betriebs-, Reinigungs- und War-
tungskosten.

[0038] In der Fig. 5 wird eine erfindungsgemäße
Spendevorrichtung 1 zur Ausgabe eines Verbrauchs-
mittels 3 nach einem ersten Ausführungsbeispiel ge-
zeigt. Die Spendevorrichtung 1 umfasst einen mit
Verbrauchsmittel 3 befüllten Behälter 2. Anschlie-
ßend unterhalb des Behälters 2 befindet sich eine
Auswertungseinheit 19, die nach dem in Fig. 4 be-
schriebenen Verfahren programmiert ist. Zusätzliche
kann beispielsweise der Raum unterhalb der Aus-
wertungseinheit 19 mittels einer Überwachungsein-
heit 20 überwacht werden, wodurch eine Nutzerer-
kennung 130 durchführbar ist. Eine Überwachungs-
einheit 20 kann beispielsweise eine Kamera oder ei-
ne Lichtschranke sein. Die Betätigungseinheit 9 ist
hierbei als ein Sensor ausgeführt, so dass die Akti-
vierung kontaktfrei ablaufen kann. Durch Aktivierung
eines Nutzers mittels Sensor wird in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ein Antrieb 21 angesteuert, der wieder-
um eine Pump- und Dosiereinheit 5 zum Abpumpen
des Verbrauchsmittels 3 über die Ausgabestelle 7 be-
treibt. Der Antrieb 21 der Pump- und Dosiereinheit 5
erfolgt nach den Regeln des erfindungsmäßen Ver-
fahrens gesteuert durch die Auswertungseinheit 19.
Die hierbei beschriebene Spendevorrichtung 1 arbei-
tet vollautomatisch und kontaktfrei. Die hier beschrie-
bene erfindungsgemäße Spendevorrichtung 1 weist
zudem alle Vorteile des erfindungsgemäßen Verfah-
rens auf.

[0039] In der Fig. 6 wird eine weitere erfindungs-
gemäße Spendevorrichtung 1 nach einem weiteren
Ausführungsbeispiel gezeigt. Dabei wird wie in Fig. 5
ein Behälter 2 mit einem darin befindlichen Ver-
brauchsmittel 3 zur Verfügung gestellt. Anschließend
unterhalb des Behälters 2 befindet sich eine nach

dem erfindungsgemäßen Verfahren arbeitende Aus-
wertungseinheit 19. Zusätzliche kann beispielswei-
se wie in Fig. 5 der Raum unterhalb der Auswer-
tungseinheit 19 mittels einer Überwachungseinheit
20 überwacht werden, wodurch eine Nutzererken-
nung 130 durchführbar ist. Eine Überwachungsein-
heit 20 kann beispielsweise eine Kamera oder eine
Lichtschranke sein. Die Aktivierung durch den Nut-
zer erfolgt hierbei beispielhaft über eine mechanische
Betätigungseinheit 9 zum Drücken. Alternativ können
hierbei auch andere mechanische Betätigungseinheit
9 dem Stand der Technik entnommen werden, sie-
he dazu die Fig. 1–Fig. 3. Die Auswertungseinheit
19 steuert dabei nach dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren eine Kupplungseinheit 23, die bei Freischal-
tung 120 mittels mechanischer Verbindungselemente
25 einen Kraftschluss zwischen Aktivierungseinheit 9
und Pump- und Dosiereinheit 5 herstellt, wodurch ei-
ne Ausgabe des Verbrauchsmittels 3 über die Ausga-
bestelle 7 gewährleistet wird. Hierbei sind auch weite-
re Verbindungsformen zwischen Aktivierungseinheit
9 und Pump- und Dosiereinheit 5 anwendbar. Die hier
beschriebene erfindungsgemäße Spendevorrichtung
1 weist zudem alle Vorteile des erfindungsgemäßen
Verfahrens auf.

[0040] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevor-
zugte Ausführungsbeispiele näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die
offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Va-
riationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet
werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Ausgabe eines Verbrauchsmittels
(3) aus einer Spendevorrichtung (1), umfassend fol-
gende Schritte:
– Betätigen einer Aktivierungseinheit (9);
– Freischalten einer Ausgabe;
– Messen einer Anzahl von Aktivierungen;
– Messen einer Dauer von ununterbrochenen Ausga-
bezeiten;
– Sperren der Ausgabe eines Verbrauchsmittels (3),
falls mindestens eine der folgenden Sperrbedingun-
gen (196) erfüllt ist:
i) die gemessene Dauer einer ununterbrochenen
Ausgabezeit tmux ist gleich oder größer als eine vor-
gegebene maximale ununterbrochene Ausgabezeit
Tmux (tmux ≥ Tmux),
ii) die gemessene Anzahl der Aktivierungen n ist
gleich oder größer als eine vorgegeben maximale An-
zahl von Aktivierungen nmux (n ≥ nmux).

2.     Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Sper-
rung der Ausgabe beendet wird, falls eine gemes-
sene Sperrzeit der Ausgabe tnop gleich oder größer
ist als eine vorgegebene Sperrzeit der Ausgabe Tnop
(tnop ≥ Tnop).



DE 10 2015 218 943 A1    2017.03.30

7/13

3.   Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
wobei die Freischaltung (120) der Ausgabe des Ver-
brauchsmittels (3) nur dann beendet wird, falls zu-
sätzlich zu den Sperrbedingungen (196) eine gemes-
sene Dauer einer Aktivierung tmin gleich oder größer
ist als vorgegebene minimale Dauer einer Aktivierung
Tmin (tmin ≥ Tmin).

4.     Verfahren nach einem der vorigen Ansprü-
che, wobei die Freischaltung (120) der Ausgabe ei-
nes Verbrauchsmittels (3) nur dann erfolgt, falls eine
gemessene Dauer für eine ununterbrochene Aktivie-
rung tmua größer ist als eine vorgegebene Mindest-
dauer einer ununterbrochenen Aktivierung Tmua (tmua
≥ Tmua).

5.   Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche 2
bis 4, wobei während der Sperrung der Ausgabe eine
Nutzererkennung 130 die Nutzeranwesenheit prüft
und im Falle einer Erkennung die gemessene Sperr-
zeit der Ausgabe tnop wieder auf null gesetzt wird.

6.   Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche
2 bis 5, wobei die Sperrzeit der Ausgabe Tnop im Be-
reich von 1–100 s eingestellt wird.

7.   Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
wobei die maximale ununterbrochene Ausgabezeit
Tmux im Bereich von 0,5–5 s eingestellt und/oder die
maximale Zahl der Aktivierungen nmux im Bereich von
3–10 liegt.

8.   Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
wobei bei Freischaltung (120) ein Antrieb (21) für eine
Pump- und Dosiereinheit (5) zur Ausgabe des Ver-
brauchsmittels (3) über eine Ausgabestelle (7) einge-
schaltet wird und bei Sperrung abgeschaltet wird.

9.   Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche
1 bis 7, wobei die Aktivierungseinheit (9) durch ei-
ne mechanische Aktivierungseinheit (9) realisiert wird
und durch die Freischaltung (120) eine kraftschlüssi-
ge Verbindung zwischen der mechanischer Aktivie-
rungseinheit (9) und einer Pump- und Dosiereinheit
(5) zur Ausgabe des Verbrauchsmittels (3) über eine
Ausgabestelle (7) hergestellt wird, die bei Sperrung
wieder gelöst wird.

10.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7
oder 9, wobei die Aktivierungseinheit (9) als eine me-
chanische Aktivierungseinheit (9) realisiert wird und
bei Sperrung ein Blockieren der mechanischen Akti-
vierungseinheit (9) erfolgt.

11.   Spendevorrichtung (1) zur Ausgabe eines Ver-
brauchsmittels (3) umfassend:
– einen Behälter (2) mit einem darin befindlichen Ver-
brauchsmittel (3);
– eine Aktivierungseinheit (9);

– eine Ausgabestelle (7), über die das Verbrauchs-
mittel (3) abgegeben wird;
– eine Pump- und Dosiereinheit (5), die das Ver-
brauchsmittel (3) aus dem Behälter (2) über die Aus-
gabestelle (7) zum Verbraucher befördert;
dadurch gekennzeichnet, dass
eine nach einem der Ansprüche 1 bis 11 verfahrende
elektronische Auswertungseinheit (19) zur Besteue-
rung der Pump- und Dosiereinheit (5) zur Verfügung
gestellt wird.

12.     Spendevorrichtung (1) zur Ausgabe eines
Verbrauchsmittels (3) nach Anspruch 11, wobei das
Verbrauchsmittel (3) ein Reinigungsmittel, ein Hand-
waschmittel oder ein Desinfektionsmittel ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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